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Vernehmlassung zur Änderung der Finanzmarktinfrastrukturverordnung (FinfraV) 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Gerne nehmen wir nachfolgend zur Vernehmlassung zur Änderung der Finanzmarktinfrastruktur-

verordnung (FinfraV) Stellung.  

 

Als positiv erachten wir, dass die schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen, welche als sog. grosse 

Finanzielle Gegenparteien gelten, für Derivatgeschäfte gemäss Art. 97 FinfraG, welche sie im Sinne von 

Art. 87 FinfraG zur Reduzierung von Risiken eingehen, neu bis zum 16. August 2018 von der 

Abrechnungspflicht ausgenommen sein werden (Art. 133 FinfraV).  

 

Da wir jedoch generell keinen Grund für eine Befristung dieser Ausnahme von der Abrechnungspflicht 

erkennen, ersuchen wir Sie, die in Art. 133 FinfraV statuierte befristete Ausnahme der 

Vorsorgeeinrichtungen von der Abrechnungspflicht gemäss Art. 97 FinfraG unbefristet zuzulassen und 

Art. 133 FinfraV unter Streichung von «im Sinne von Art. 87» als Abs. 3 unter Art. 86 FinfraV (Nicht 

erfasste Geschäfte) einzuordnen. Bereits der Erläuterungsbericht zum E-FinfraG vom 29. November 

2013 hatte auf S. 76 festgehalten, es sei eine generelle Ausnahme von der Abrechnungspflicht für die 

Einrichtungen der beruflichen Vorsorge zu prüfen, da von diesen keine systemgefährdende Wirkung 

ausgehe, «da das Exposure liquiditätsnah gedeckt sein muss und auch keine Nachschusspflicht oder 

Hebel erlaubt sind».  
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Wir danken Ihnen für die Beachtung unserer Hinweise und ersuchen Sie, unsere Position in der neuen 

Verordnung zu berücksichtigen. 
 

 
Mit freundlichen Grüssen 
A S I P 
Schweizerischer Pensionskassenverband 
 
 

 

 

 

Jean Rémy Roulet Hanspeter Konrad 
Präsident Direktor 
 

 

 

 

 


